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S!«n ànnlrt sich bey I. A. 0ck>» in Bern, und des

allen Postamtern. 199. Das Abonnement für ?S Amnmern oder sur ein Vier
teliahr ist in Lern 4 Zr. und an,irr Lern romre»
5 Franken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

5

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag, den 16 Dee. 1820. Drittes Quartal. Den 2s Frimäre IX.

A b g a b e u g e setz für das Jahr 18oo (Juni
I80O —Juni i8oi), angenommen vom
gesetzgebenden Rath in der Sitzung vom
is. Dee. i8oo.

Der gesetzgebende Nalh,
Auf die Botschaft des Vollziehnngsrath vom 8tcn

December igoo und nach angehörtem Vortrag set-

ner staatswlrthschastlichen Commißion, hat das

ihm von dem Vollziehungs - Rath zu Bestreitung
der Bedürfnisse für das Jahr 1800, das ist für die

Zeit vom 1. Juni -Zoo bis zum ?r. May igoi vor-
geschlagne in nachstehenden Artikeln bestehende Austa-
gensystem in seinem ganzen Inhalt angenommen, und
hat demnach dann derselbe bis auf erfolgende gesetzliche
Abänderung — verordnet:

Grundsteuer.
Art. 1. Es wird eine Grund - oder direkte Steuer

auf alle Liegenschaften in Hclveticn, sie mögen in Grund-
stücken oder in Gebäuden bestehen, gelegt werden.

2. Diese Steuer wirb von dem Capitalwerth der
Liegenschaften erhoben.

Bey Bestimmung dieses Capitalwerths werden die
Kaufpreise der innert einer festzusetzenden Anzahl von
Jahren geschehenen Käuffe, zur Hauptgrundlage ge-
nommen werden.

Z. Die Grundsteuer ist für das Jahr 1800 zwey
vom Tausend auf dem Capitalwerih der Liegenschaften
ohne Abzug der Schulden; von Schulden aber, wo-
für Liegenschaften unterpfändlich verhaftet wären, soll
der Gläubiger dem Schuldner bey Entrichtung des
Zinses 2 vom iooc> von dem Capitalwerth seiner ver-
sicherten Schuld vergüten.

Stempel- und Visa-Gebühr.
4- Es sollen auf Stcmpelpapier geschrieben werden,

alle Acten, Documente oder Zeugnisse aller Ast, die

vor Recht einige Gültigkeit haben, oder einer öffent-
lichen Behörde oder einzelnen Beamten vorgewiesen
werden sollen, mit Ausnahme jedoch der im §. ver-
meldten Gegenstände.

Das gemeine Stcmpelpapier soll in nachfolgen-
den Preisen verkauft werden:

Das einfache Octavdlalt zu z Rappen.
Das einfache Folioblatt zu 1 Batzen.

Das grosse Dovpelfolioblatt Batzen.
Me Stcmpclpflichltgen Acten, welche nicht in die

Classe des §. 6 oder 7 gehöre», sollen auf die eiitte oder

andre der vbbemeldlen Sorten Stempelpapter geschrie-

den werden.

6. Alle Schuldverschreibungen die keine Spccialhy-
pothek enthalten, müssen auf Slemvelpapier geschrieben

werden, dessen Verkaufspreis sich nach der zu verschrei,
benden Schuldstimme richtet. Auf dem Stempelpapier
soll die Summe ausgedrückt stehen, für welche das

Papier höchstens gültig ist.

Dieses Papier wird in folgenden Abstuffungen vcr-

fertigt und verkauft:
Von Fr. 20 bis 100 Fr. - r Btz ì
Von — loo — 200 —

Von -» 200 — 400 --
Von — 400 — 600 —

Von — 600 — 1000 —

Von — 1000 — »zoo —

Von -- izoo — 2;oo -- 2

Von — 2z00 —> 4000 — 4

Alle Schuldverschreibungen von mehr als 4000 Fr
solle» mit einem Visa an Stempclsstatt versehen, und«

I
- 2

- 4

- 6

l -
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ncmliebe
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Zvlio.
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jcweilen i Batzen für ioo Fr. oder ihre Bruchsumme
bezahlt werden.

7. Es soll fur die Wechsel und olle Classen von
Geldsanwcisungen dieser Art, eignes Papier gcstcmp.lt
und nach Verhältniß der Summe, für die cS brauchbar
ist und die auf dein Papier stlbst ausgedruckt seyn

muß, in folgenden Abstussungcn verkauft werden:

Fr. Vtz. Rpp.
Von Fr. 2O bis 250 - - 4

2sO — 400 - - 8

sLO IOOO - I 6
looo 2OOO - ; 2

— 2OOO 4O0O - 6 4
-- 4000 6000 - A 6
— 6000 — IOOOO I 6 -
-- IOOOO —- IsOOO 2 4
— IsOOO 2OO0O Z 2
— 2OO0L> 2sOO0 4 - -

Wenn ein Wechsel oder Geldanweisung dieser Art
für mehr als 25000 Fr. errichtet wird, so muß ein Visa
an Stempelsstalt beygesczt und dafür jeweils» 1 Batzen
6 Rappen für jede taufend Franken und ihre Bruch-
summe bezahlt werden.

8. Alle Schuldverschreibungen ohne Specialhypothck,
deren Rückzahlungstermin auf 6 Monat oder noch kür.

zer gestellt ist, können ohne Nachtheil ihrer Gültigkeit
gleich den Wechseln auf obdemcldtcs Wechselpapier ge.
schrieben werden.

y. Dem Stempel sind nicht unterworffen:

- u) Alle Gegenstände von 20 Franken Werth und
darunter.

b) Die Empfangfcheine der Besoldungen waffentra-
gender Militärpcrsonc» jeden Grades,

cch Alle in Staatsangelegenheiten von einer Behörde

an die andere gerichtete Acten, Corrcspondcnzcn
oder Empsanqschcine, so wie die Protokolle und

Register, welche auf Kosten der Nation gehalten

werden.

ä) Die Wechsel von dem Ausland auf das Ausland

gezogen, die helvetischen Bürgern durch die

Hände gehen,

e) Die Rechnungs. Handels- und Hausbücher der

Handelsleute und Partikularen, so wie die Ori-
ginale alter ihrer Rechnungs - und Correspondenz-

scripturcn. Die Register und Protokolle der No-
taricn und andrer Behörden, welche der vorige

Artikel nicht innbegreift.

10. Es soll von nachstehenden Gegenständen eine

Slempclgebühr auf folgenden Fuß bezogen werden.
Von einem Tarrokspiel Vtz. 1 5 Rpp,
Von jedem andern Kartenspiel — 7

Für alle Journale, Zeitungen und
Berichtbläticr.

Von einem Quartblatt — - 1 —
Von einem Folioblatl — _ z —

Für alle Arten Publikationen An-
schlag, und Bcrichtzeddel, die

nicht von einer Behörde im Na-
men des Staats ergehen, von
jedem Stück — » ; "

Visa.
11. Alle Obligationen, alle andern Zinstragenden

Schuldverschreibungen und Gcldauslcihungeu ohne Spe>

cialhypolhek, welche vor Bekanntmachung dieses

setzes, so wie auch vor Eröffnung der zum Verkch
des im im §. 6 verordneten Werlhstempelpapicrs zn

errichtenden Bureaux, ausgefertigt sind oder noch ivcr-

den, müssen innert 40-Tagen an Stempelsstalt vch!

seyn, und bezahlen fur dieses Visa 1 Batzen von 1°°

Franken Capitals und ihrer Bruchsumme.
12. Die Eigenthümer solcher Titel können sie i»

jedem ihnen beliebigen Canton und Distrikt visiere» las-

sen und zwar soll dieß in ihrer eigene» oder ihrer Pro-

curirten Gegenwart so geschehen, daß der visirà
Beamte den Inhalt des Schuldlitels nicht cniW
könne.

1;. Die gedachten Eigenthümer, welche abiresend

sind oder ihre Schuldtitel nicht beyhandcn haben, kör-

nen dem Gesetz dadurch Genüge leiste», daß sie die sur

ihren Titel schuldige Gebühr entweder selbst oder durch

einen dritten gegen einen einstweiligen Empfangschcui

entrichtet, der sodann wieder gegen das eigentliche W
ausgetauscht werden soll.

Handels- und Gewerbsabgabe.
14. Es soll eine Patentgebühr von allen FabB

und Handelsuutcrnehmungcn in Helvetien, sowie M
allen Gewerbszweigen, Künsten und Handthierungc»/
jedoch mir den unten benannten Ausnahmen bezogt»

werden.

15. Die Festsetzung dieser Patentgcbühr geschieht nach

Maßgabe der Capitalien, welche die HandelSleule und

Fabrikanten in ihrem Gewerdsverkchr anzuwenden er-

achtel werden, so wie auch der Gattung, Ausdehnung

und Wichtigkeit des Berufs der Handwerksleule und
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zvo,ooo u 400,000 400 Fr.
400,000 A 500,000 500 -

und so in fortschreitenden, Verhältniß i vom 1000.

Proftßionistcn, alles nach Inhalt der unten stehenden

16. Die Patenten sind fur ein Jahr gul-ig, man

wird ihrer aber auch gegen eine Erhöhung von einem

Viertel der jährlichen Gebühr für 6 Monate ertheilen.

17. Von der Patenlgebühr sind bcfteyt, jedoch nur

für die Ausübung der folgenden angezeigten Beruffe:
u) Alle diejenigen, welche sich dem öffentlichen Unter-

richte oder den freyen Künsten und Wissenschaften

widmen, wofern sie nicht namentlich un Tarif
N. ; begriffen sind.

b) Die Kammer, Spinner und Weber von Leinen,

Baumwolle, Wolle und Seide, welche bloß mit
ihrer Familie diese Handarbeit treiben; die Un-

tcrnehmer von Frachisuhren und von Waaren-

Transporten zn Wasser und zu Land.

c) Die Landdauer und Landwirlhe, jedoch nur für den

Verkauf von Erzeugnissen und Früchten, welche

sie von eigenem oder selbst gebautem Lande er-

halten, und für den Verkauf des durch sie auf
demselben erzogenen Viehs.

ä) Die Handlungsbedicnten, Arbeiter, Taglöhner,
und alle im Lohn stehende und für anderer Rech-

nung in den Häufern, Werkstätten und Kauf,
lüden derjenigen, die sie anstellen, arbeitende

Personen.

Tarif N. 1.

Die Handelsleute und Fabrikanten welche nach der

Galtung, der Ausdehnung und Wichtigkeit ihres Ge
werds erachtet sind, in demselben anzuwenden, ein

Capjtgl von

Fr. 1000 nehmen ein Patent von > Fr
(Was unter 1000 Fr. ist, zahlt nichts)

1000 u 2000 2 -
2000 à ZOOO ; -
Z000 à 4OOO 4 -
4000 à Sooo 6 -
6000 à IOOOO 4 4 IO -

10000 à I 5000 15 -
I 5OO0 à 20000 20 -
20000 à ZOOOO » Zo -
ZOOOO à 50000 50 -
^OOOO à 7"0000 70 -
7OOOO à 100,000 4 IOO -

IOO/OOO à I 5O/OOO 150 -
i 5 0,000 à 200,000 4 4 200 -
2007000 à zoo,000 Zoo -

Tarif N. 2.

Die Künstler, Handwerker und Profeßionisten neh-

men ein Patent, dessen Kosten, der Gattung, Ausdeh--

nung und Wichtigkeit ihres Berufs oder Gewerds, si>

wie der Capiralsumme, welche sie darin» anzuwenden
erachtet sind, angemessen seyn wird.

Diese Patenten sind von 10 verschiedenen Preisen,
nemlich von Fr. 1,2, z, 4, s, 8, 10, 12, 16,
und 20.

Tarif N. z.

Die Bürger, welche eine der nach benannten Be-
gangenfchaften treiben, bezahlen ein Parent, dessen Preis
dem Nutzen den sie aus ihrem Beruffe zu ziehen erach-

tel werden, angemessen seyn wird, nämlich:
u. Aerzte und Wundärzte lösen Patente uon vicrerley'

Preise», als:
Fr. 8, >2, 20 und Z2.

b. Advokaten und Procuraloren von sechs verschiede.-

nen Preisen, als:
Fr. 12, 16, 24, z6, 48 und 64.

c. Notarien von zweyerley Preisen:
à 5 und ic> Fr.

6. Waaren- und Wechsel-Mäkler:
à 20 Fr.

G et ranksteuer.
18. Es wird von allem Wein, Most, Vier, Obst-

wein, geistigen Getränken oder gebrannten Wasseren,

welche im Kleinen verkauft werden, sie mögen ange-

kauft oder das eigene Gewächs oder eigene Fadreka,

tivn des Verkäufers seyn, eine Abgabe bezogen werden.

19. Jeder Gelränkverkauf unter 25 Maas oder 50'
Bouteille» auf einmal, wird als Kleinverkauf ange-
scheu.

20. Als im Kleinen verkauft und der Steuer unter--
worffen, werden die Getränke angesehen, welche durch'
irgend eine Gesellschaft, Kämmerlin, Leist oder für
andere dergleichen Zufammenklinslen, von welcher Art'
sie seyn mögen, gekauft oder eingekellert und sodann'
wieder im Kleinen an die Mitglieder dieser Gefcllfchaf-
ten oder an andere ausgeschenkt werden.

21. Diese Steuer ist auf 5 vom Hundert von dem'
nach dem Klcinverkaufsprcis berechneten Betrage dieses
Gelränke festgcfezt.
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22. Den Getränkverkäuftrn wird ein für ihren eige-

nen Hausgebrauch nothwendiges zu bestimmendes Qnan-
tum freygegcbcn.

2;. Die Municipalitäten, welchen diese Erhebung

obliegt, beziehn:

a. Ein Fünftel des Ertrags der Abgabe von Wein,
Most, Bier, und Obstwein.

H. Den ganzen Ertrag der Abgabe von den geistigen

Getränken oder gebrannten Wassern.

Luxus-Abgabe.
24. Es soll mit den unten angeführten Emschrän-

knngen, eine Abgabe entrichtet werden von jedem mann-

lichen Dienstboten, von jedem Reit - oder Cabriolet-

Pferd und von Spatzier- und Relsefuhriverlen, die

mit einem oder mehreren Pferden bespannt werden, und

zwar folgendermassen:
Fr.

25. Für den ersten männlichen Dienstboten. 4

— — zweyten — — — — 16

— -— dritten und jeden folgenden imer. Z2

26. Für jedes Reit - oder Cabrwlctpferd. 4

27. Für eine Kutsche, Cabriolet oder Spa-
zicrwagcn mit 2 Pferden. 8

Für gleiche mil z — 16

Für gleiche mit 4 — Z2

28. Für eine Iagdbewillignng mit einem oder

mehreren Hunden. 16

Für eine Bewilligung mit feinem eigenen

Bedienten oder mit einer anderen an

seinem Lohn stehenden Person jagen zu

dürfen. 24

2y. Von der Luxusabgabe sind ausgenommen:

a. Die männlichen Dienstboten, welche einzig mit
dem Feldbau oder nur Fabnkarbeilen beschäftigt

sind.

b. Die im Art. 27 angezeigten leerstehenden Fuhr-
werke.

c. Die Fuhrwerke, welche hauptfächlich zur Verftih-

rung von Lebensrnitteln oder eigenen Gewerds-

Artikeln gebraucht werden.

cl. Die Jagd auf Gemse und reissende Thiere.

;o. Den Municipalitäten soll die Hälfte des Ertrags

dieser Abgabe zum Besten der Gemeinden bleiben.

H a n d ä n d e r u n g s - G e b n h r.

gi. Es jvll eine Handänterungsgebühr auf allen

Käufen und Täuschen von Liegenschaften, so wie auch

allen Schenkungen und Erbschaften, m was sie immer

bestehen mögen, unter denen im Art. z? bezeichneten

Ausnahmen bezogen werden.

Z2. Alle Käufe und Täusche von Liegenschaften, so

wie alle vorgefallene Schenkungen und Erbschaften,
sollen den Mumzipaliräten angezeigt werden.

In den Disteiklsgcrlchlfchrelbercyen müssen auf
Kosten der betreffenden Partheyen alle Akten über die

in bevorstehendem Art. benannten, Käufe, Täusche,
Schenkungen und Erbschaften einprolokollirt werden.

?4. Die Handändcrungsgebühr ist bestimmt wie

folgt:
Auf Käufen von Liegenschaften von der Kauf-

summe. 2 0/0

Auf Täuschen von Liegenschaften, von dem

Nach taufchgeld. 2 0/»

Auf Schenkungen und Erbschaften im erste»

Nerwandfchafts - Grade (Bruder oder
Schwester 1/2 0/»

Im l 1/2 Grade (Oheim und Neffe). 1 0/0

Im 2ten Grad ^Geschwisterkinder). ,1/2 0/»

Im 2 l/2 Grad (Geschwisterkinder einer- und
Kinder von Geschwisterkinder anderseits). 2 0/0

Im zlen Grad (Kinder von Geschwisterkinder, z 0/0

Im; 1/2 (Kinder von Geschwisterkinder einer

und Klndskmder von Geschwisterkinder
anderseits). 4 0/0

Im 4tcu Grad (Kindskinder von Geschwister,

kinder). 5 0/0

Weitere Grade oder unverwandte Personen be-

zahlen 6 0/
(Die Forts, folgt.)

Man ingfaltigkeiten.
Nachtrag zu der Deduktion des B. Archil»

Vogel. St ly;. S. 8;o.
Da B- Vogel unter den Beylagen zu seiner Dc-

duklion sub N. 4 ein Zeugniß von mir publizier, und

mit Anmerkungen begleitet hat, so finde ich mich M
des InHalls dieser lezccrn willen verpflichtet anzuzch«,

daß zur Zeit, w« das in jenem Zeugniß erwähnte A»

spräch vorfiel, noch gar keine Verwaltungskammer Rech'

nnng abgelegt halte, und daß seither diejenige z» Luzern»

und zwar noch früher als manche andere, vollständige

und getreue Rechnungen über die m ihre Hände

gefallenen Gelder, abgelegt hat.

Bern, den i;. Dec. lLoo.
Fin ßler.
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